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1. Der Regierungsrat legt für das Kalenderjahr 2022 den Zinsausgleich 
gemäss § 195 Steuergesetz bei den natürlichen und juristischen Perso-
nen auf einen Vergütungszins von 0,1% und auf einen Belastungszins 
von 3% fest. 

 

Begründung 
Seit der letztjährigen Festlegung für das Kalenderjahr 2021 sind die Zinsen 
unverändert tief geblieben. In den nächsten zwölf Monaten ist nicht mit einer 
Erholung zu rechnen. Für das Kalenderjahr 2022 bleiben der Vergütungs-
zinssatz von 0,1 Prozent und der Belastungszinssatz für Zahlungsrückstände 
von 3 Prozent unverändert.  
 
 
 

                                                                                            
 


